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Linksabbiegen aus der Höschgasse in die Wildbachstrasse in Fahrtrichtung See ist für die 
Verkehrsteilnehmer untersagt. Leider ist die entsprechende Signalisation völlig ungenügend. 
Aufgrund der entsprechenden Kontrolltätigkeit der Polizei muss man fast vermuten, dass be
wusst auf eine bessere Signalisation verzichtet wird. 

In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie viele Verzeigungen seitens der Polizei sind an besagter Kreuzung Höschgasse/ Wild
bachstrasse in den Jahren 2014-2017 (Stand 30.1.2017) wegen verbotenem Linksabbiegen 
und überfahren einer Sicherheitslinie erfolgt? Bitte um tabellarische Auflistung. 

2. Wie viele Verkehrskontrollen seitens der Stadtpolizei sind an besagter Kreuzung Hösch
gasse/Wildbachstrasse im Jahre 2016 und im Jahre 2017 (1.1.-31.1.17) erfolgt? 

3. Ist seitens der Stadtpolizei Zürich und/oder Dritter in den Jahren 2014 bis dato eine Mel
dung betreffend ungenügender Signalisation des Linksabbiegeverbotes an besagter Kreu
zung an städtische Amtsstellen erfolgt und wurde dieser Meldung nachgegangen, respekti
ve entsprechende Korrekturen und Verbesserungen vorgenommen? 

4. Wie lauten die Richtlinien für Mitarbeiter der Stadtpolizei betreffend Pflicht zum Büssen und 
Möglichkeit zur Belehrung bei Verstössen gegen die gesetzlichen Verkehrsvorschriften auf 
dem Gebiet der Stadt Zürich? 


